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1 Einleitung  
 

1.1  Abkürzungsverzeichnis  
 

 

Anhang I  Natürliche Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem Interesse, für  

deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

 

Anhang II  Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren  

Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. 

 

Anhang IV  Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem  

Interesse. Diese Arten stehen im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen 

Union unter strengem Schutz, weshalb für sie keine eigenen Schutzgebiete 

ausgewiesen werden müssen.  

 

BDDB   Biodiversitätsdatenbank ð Haus der Natur Salzburg 

 

EHG   Erhaltungsgrad gemäß der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie.  

 

ESG   Europaschutzgebiet (siehe Natura 2000) 

 

FFH-RL   Flora-Fauna-Habitat -Richtlinie. Richtlinie zur Erhaltung der  

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.  

 

LRT   Lebensraumtyp gemäß Anhang I der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie  

 

LSG   Landschaftsschutzgebiet 

 

MP   Managementplan 

 

NSG   Naturschutzgebiet  

 

RL   Rote Liste 

 

UG    Untersuchungsgebiet 

 

VS-RL   Vogelschutz-Richtlinie. Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden  

Vogelarten.  

 

VS-RL-Anhang I Arten, auf die besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer  

Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in 

ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen . 
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TIERE: 
 
Rote Listen der Tierarten Österreichs und Salzb urgs (Gefährdungseinstufungen der IUCN):  

EX ð extinct ð ausgestorben 
RE ð regionally extinct ðausgestorben oder verschollen 
CR ð critically endangered ð vom Aussterben bedroht 
EN ð endangered ð stark gefährdet  
VU ð vulnerable ð stark gefährdet  
NT ð nearly threatened ð Gefährdung droht (Vorwarnstufe)  
LC ð least concern ð nicht gefährdet  
NE ð not evaluated ð nicht eingestuft  
DD ð data deficient - Datenlage ungenügend 
 

Geschützte Tierarten  
A ð  Die im Land Salzburg freilebenden richtliniengeschützten Tierarten gemäß § 31 Abs 

1 Z 1 NSchG. 
 B ð  Andere im Land Salzburg vorkommende Tierarten gemäß § 31 Abs 1 Z 2 NSchG. 
 
PFLANZEN: 
 
Rote Listen der Pflanzenarten Österreichs (Gefährdungseinstufungen de r IUCN): 

EX ð extinct ð ausgestorben 
RE ð regionally extinct ðausgestorben oder verschollen 
CR ð critically endangered ð vom Aussterben bedroht 
EN ð endangered ð stark gefährdet  
VU ð vulnerable ð stark gefährdet  
NT ð nearly threatened ð Gefährdung droht (Vorwarnstufe)  
LC ð least concern ð nicht gefährdet  
NE ð not evaluated ð nicht eingestuft  
DD ð data deficient - Datenlage ungenügend 
 

Rote Liste der Pflanzenarten Salzburgs:  
 0 ð ausgerottet, erloschen, verschollen  
 1 ð vom Aussterben bedroht 
 2 ð stark gefährdet  
 3 ð gefährdet  
 4 ð potentiell gefährdet  
 R ð regional stärker gefährdet  
 - ð nicht gefährdet  
 
Geschützte Pflanzenarten  

A -  Vollkommen geschützt als im Land Salzburg in freier Natur wildwachsende richtli-

niengeschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 1 und Abs 2 NSchG. 

B - Vollkommen geschützt als im Land Salzburg in freier Natur wildwachsende, nicht 

richtliniengeschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 2 und Abs 2 NSchG. 

C -  Gebietsmäßig auf die Bezirke Salzburg-Umgebung und Stadt Salzburg beschränkter 

vollkommener Schutz gemäß § 29 Abs 1 Z 1 oder 2 und Abs 2 NSchG. 

D -  Teilweise geschützte Pflanzenart gemäß § 29 Abs 1 Z 2 und Abs 3 NSchG 
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1.2  Auftrag und Zielsetzung  
Die Firma REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH wurde am 13.03.2023 vom Amt der Salz-

burger Landesregierung, Abteilung 5 ð Natur - und Umweltschutz, Gewerbe mit der Erstellung 

des Managementplans Europaschutzgebiet Seetaler See beauftragt. Die Erhebungen und der erste 

Runde Tisch erfolgte n im Jahr 2023, die Beschreibung des Ist-Zustandes und die Maßnahmenpla-

nung wurde schwerpunktmäßig 2024 durchgeführt.  

Der Managementplan als Naturschutz-Fachplan soll die Ziele für den langfristigen Erhalt und die 

Entwicklung der Schutzgüter im Europaschutzgebiet Seetaler See sowie die hierfü r erforderlichen 

Naturschutzmaßnahmen darstellen. Er ist als umsetzungsorientiertes Planungsinstrument unter 

anderem eine wichtige Grundlage für die Schutzgebietsbetreuung.  

Neben der Erfassung und Auswertung der naturschutzrelevanten Daten und der darauf a ufbauen-

den Formulierung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen war die Kommunikation mit den Grund-

eigentümern und Interessensvertretern integrativer Bestandteil bei der Erstellung des Manage-

mentplans. Die Einbindung der lokalen  Akteurinnen und Akteure ist eine entscheidende Vorausset-

zung für die Akzeptanz und die Umsetzung des Managementplanes. 

 

1.3  Rahmen des Managementplan s 

1.3.1  Projektteam  

Die Projektleitung beim Auftraggeber wurde von Andreas Thomasser von der Abteilung Natur- und 

Umweltschutz, Gewerbe beim Amt der Salzburger Landesregierung, mit Unterstützung durch Gün-

ter Jaritz,  wahrgenommen. Planungsbüro war die Firma REVITAL Integrative Naturraumplanung 

GmbH. 

Für die lokalen und regionalen Akteurinnen und Akteure, insbesondere die Grundeigentümer sowie 

die verschiedenen Interessensvertretungen, wurde in der Startphase des Projekts am 19.06.2023 

ein Runder Tisch eingerichtet. Ein weiterer Runder Tisch findet am 3. Dezember 2024 statt , hier 

werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen  über den Projektfortschritt informiert und können 

sich wie auch beim ersten Runden Tisch aktiv einbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1-1: Organisationsdiagramm Managementplan Seetaler See  

Projektleitung

Amt der Salzburger 
Landesregierung, Abt. Natur -
und Umweltschutz, Gewerbe

Planungsbüro

REVITAL 
Integrative 

Naturraumplanung 
GmbH

Fachexpertise

Simon Legniti MSc, Entomolge

Felix Faltner MSc, Botaniker

Dr. Oliver Stöhr, Botaniker und Geschäftsführer bei 
REVITAL

Runder Tisch

Lokale 
Akteurinnen und 

Akteure
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Abbildung 1-2: Projektteam und Akteure der ăRunden Tischeò (Personenangaben ohne Titel)  

1.3.2  Bearbeitungsschritte  

Die Erstellung des Managementplanes für das LSG/ESG Seetaler See erfolgt in mehreren Schritten:  

¶ Sichtung und Zusammenführung der Datengrundlagen 

¶ Erster Runder Tisch 

¶ Darstellung des Planungsgebietes 

¶ Zustandserfassung und ðbewertung 

¶ Ziele und Maßnahmenvorschläge 

o Leitbild  

o Erhaltungsziele 

o Ziele- und Maßnahmenplan 

¶ Überarbeitung Ziele und Maßnahmenplanung 

¶ Vorschläge für Monitoring und Erfolgskontrolle  

¶ Kostenschätzung der Maßnahmen 

¶ Erstellung Bericht und Karten  

¶ Zweiter Runder Tisch 

Der darauf aufbauende Zeitplan wird in Abbildung 1-3 dargestellt. Die Kommunikation mit den 

Grundeigent¿mern und Interessensvertretern findet vor allem ¿ber sogenannte ăRunde Tischeò 

statt.  

Projektteam  

Kernteam  

Projektleitung:  

Andreas Thomasser (Amt der Salzburger 

Landesregierung, Naturschutz) 

Günter Jaritz (Amt der Salzburger Lan-

desregierung, Naturschutz)  

 

Planungsbüro:  

REVITAL Integrative Naturraumplanung 

GmbH: 

Clemens Holzer-Salcher (Pläne) 

Felix Faltner (Fachliche Bearbeitung der 

Pflanzen und FFH-Moose, Berichte) 

Oliver Stöhr (Qualitätsmanagement, 

fachliche Betreuung) 

Simon Legniti (Projektleitung, fachliche 

Bearbeitung der Tagfalter und Libellen, 

Berichte)  

 

Runder Tisch 

Alois Doppler (Sbg Berg- und Naturwacht)  

Andreas Thomasser (Land Salzburg) 

August Wessely (Land Salzburg, Naturschutz) 

Clara Leutgeb (Schutzgebietsbetreuung Lungau) 

Dominik Perner (Grundeigentümer)  

Eduard Pirkner (Grundeigentümer)  

Georg Gappmayer (Bürgermeister) 

Günter Dengg (Grundeigentümer)  

Günter Jaritz (Land Salzburg) 

Johann Fuchsberger (Grundeigentümer) 

Johann Schitter (BBK-Tamsweg) 

Johann Schreilechner (Grundeigentümer) 

Josef Fuchsberger (Grundeigentümer) 

Karl Pirkner (Bewirtschafter Fischerei)  

Leonhard Zehner (ÖBF-AG) 

Martin Planitzer (Ortsbauernobmann)  

Oliver Stöhr (Revital)  

Othmar Ortner (Naturschutzbund Salzburg)  

Peter Rottensteiner (Grundeigentümer)  

Sebastian Lipp BH Tamsweg 

Simon Legniti (Revital)  

Simon Jäger (Grundeigentümer) 

Verena Gruber (Biosphärenparkmanagement 

Lungau) 
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2023 

Beauftragung - Projektstart                          

1. Runder Tisch                         

Kartierung Lebensräume                     

Kartierung FFH-Moose             

Kartierung Tagfalter              

Kartierung Libellen              

2024 

Beschreibung des Ist-Zustandes                         

Erste Maßnahmenplanung, mit der der Runde Tisch arbeiten kann                         

Abgabe Entwurf MP                         

Maßnahmenplanungsadaptierung                        

Erstellung Endbericht                         

Abgabe Endbericht             
Endbericht Korrekturlesen                          

Korrekturschleife                          

Managementplan drucken                         

2. Runder Tisch ð Ist-Zustand und Vorschläge zu den ersten Maßnahmen vom Runden 
Tisch                          

Projektende              

Abbildung 1-3: Zeitplan zur Bearbeitung des Managementplans LSG/ESG Seetaler See



 

 

 

2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

2.1  Natura 2000 - FFH-Richtlinie, Vogelschutz -Richtlinie  
Das erklärte Ziel der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH -RL 92/43/EWG des Rates) ist die Siche-

rung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen in Europa (Art. 2). Dies soll mit Hilfe eines kohärenten europäischen ökologi-

schen Netzes von Schutzgebieten mit der Bezeichnung ăNatura 2000ò erreicht werden. Dieses Netz 

besteht aus Gebieten natürlicher Lebensräume (Anhang I der FFH-RL), Habitaten bestimmter Arten 

(Anhang II der FFH-RL) und den nach der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen Schutzgebieten 

(Art. 3).  

Oberstes Ziel ist die Wahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrads der 

Schutzgüter. Pläne oder Projekte, die eine Beeinflussung des Gebietes nach sich ziehen können,  

müssen einer Naturverträglichkeitsprüfung unterzogen werden.  

Die Vogelschutz-Richt linie der EU regelt den Schutz der wildlebenden Vogelarten und ihrer Le-

bensräume. Unter dem Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie sind Arten mit besonderem Schutzsta-

tus gelistet, für die Vogelschutzgebiete (SPAs) ausgewiesen werden müssen.  

2.2  Salzburger Naturschutzgesetz  
Nach § 24 des Salzburger NSchG 1999 unterliegen folgende ökologisch bedeutende Biotoptypen, 

die im ESG Seetaler See vorkommen, einem besonderen Lebensraumschutz: Übergangsmoore, 

Hochmoore, basenarme und basenreiche nährstoffarme Kleinseggenrieder und rasige Großseggen-

rieder. Weiters unterliegen auch oberirdisch fließende Gewässer und mindestens  20 m² große 

oberirdische, natürliche oder naturnahe stehende Gewässer einschließlich ihrer Uferbereiche und 

der Schilf- und Röhrichtzonen sowie Feuchtwiesen und Magerstandorte, wenn deren Fläche jeweils 

2.000 m2 übersteigt,  alle diesem Schutz (ausgenommen sind z.B. Schneespeicherseen). Maßnah-

men, die Eingriffe in diese Lebensräume bewirken können, sind nur mit naturschutzrechtlicher 

Bewilligung zulässig.  

Nach § 26 des Salzburger NSchG 1999 unterliegen in Salzburg Feldgehölze und Hecken einem be-

sonderen Schutz, denn deren Beseitigung  von Busch- und Gehölzgruppen außerhalb des Waldes ist 

anzeigepflichtig.  

 

2.3  Salzburger Pflanzen - und Tierarten -Schutzverordnung  
Besonderer Schutz von wildwachsenden Pflanzen (§ 29, Salzburger NSchG 1999 i.d.g.F., LGBl Nr. 

93/2017):  

Im Schutzgebiet kommen Pflanzenarten vor, die nach der Salzburger Pflanzen - und Tierarten -

Schutzverordnung 2017 (LGBl Nr. 93/2017) vollkommen bzw. teilweise geschützt sind. Bei voll-

kommenem Schutz dürfen Pflanzen nicht absichtlich beschädigt, ver nichtet, von ihrem Standort 

entfernt oder der Standort selbst verändert werden, so dass der Bestand der Pflanzen gefährdet 

wird. Der teilweise Schutz verbietet  es, unterirdische Teile der Pflanzen von ihrem Standort zu 

entnehmen und oberirdische Teile der Pflanzen von ihrem Standort ab einer bestimmten Menge 

zu entfernen (vgl. auch NSchG 1999/§ 29). Zudem gelten der allgemeine Schutz wild wachsender 

Pflanzen (§ 30), gemeinsame Bestimmungen für Pflanzen und Tiere (§33) und Ausnahmebewilli-

gungen (§34). 

 

Besonderer Schutz frei lebender Tiere (§ 31, Salzburger NSchG 1999 i.d.g.F., LGBl Nr. 19/2018):  

Im Schutzgebiet kommen Tierarten vor, die nach der Salzburger Pflanzen - und Tierarten -Schutz-

verordnung (LGBl Nr. 93/2017) (é) besonders gesch¿tzt sind. Je nach Schutzstatus dürfen diese 

nicht mutwillig beunruhigt noch verfolgt, gefangen, getötet, in lebendem oder totem Zustand 
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entgeltlich oder unentgeltlich erworben, verwahrt, übertragen, befördert oder feilgeboten wer-

den. Dies gilt auch für alle Entwicklungsformen, T eile, Nester und Brutstätten. Zudem gelten der 

allgemeine Schutz frei lebender nicht jagdbarer Tiere (§ 32), gemeinsame Bestimmungen für Pflan-

zen und Tiere (§33) und Ausnahmebewilligungen (§34). 

2.4  Europaschutzgebietsverordnung  
1995 wurde der Seetaler See als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Seit 2008 ist es auch als Euro-

paschutzgebiet (vom Land Salzburg ausgewiesenes Natura 2000-Gebiet) nach der FFH- und Vogel-

schutz-Richtlinie verordnet (LGBl Nr . 32/2008). Die Verordnung dient  der Erhaltung:  

1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des Schutzgebietes als Moorsee mit Schwingrasen-

beständen und Latschenhochmooren, umgeben von artenreichen Mähwiesen und extensiven Ma-

gerweiden;  

2. des Erholungswertes der charakteristischen Naturlandschaft und der naturnahen, vi elgestaltig 

gegliederten Kulturlandschaft;  

3. der vielfältigen Struktur an Biotoptypen in der Kernzone unter besonderer Berücksichtigung der 

nach Anhang I der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2006/105/EG) zu schützenden Lebensräumen (dystropher See, lebende Hochmoore, Übergangs- 

und Schwingrasenmoore, montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder [Vaccinio -Piceetea]);  

4. der seltenen und gefährdeten Tier - und Pflanzenarten in der Kernzone unter besonderer Be-

rücksichtigung der nach Anhang II der FFH-Richtlinie zu schützenden Pflanzenarten (z .B. Sichel-

moos, Schwanenhalsmoos). 

 

2.5  Landschaftsschutzgebiet sverordnung  
1965 wurde der Seetaler See zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Mit dem See selbst und einem 

500 m breiten Geländestreifen steht demnach eine Fläche von ca. 230 ha unter diesem Schutzre-

gime. Als Schutzzweck ist der Erhalt der landschaftlichen Schönheit sowie die Bedeutung für Er-

holung und Fremdenverkehr angeführt.  

 

2.6  Naturdenkmal  
1975 wurde der Seetaler See zudem zum Naturdenkmal erklärt. Auf einer Fläche von ca. 22,5 ha 

d¿rfen laut dem Bescheid ăVII/N ð 1937/14 ð 1975ò vom 1. August 1975, des Amtes der Salzburger 

Landesregierung, keine Eingriffe vorgenommen werden.  

 

2.7  EU Restoration Law  
Das 2024 verabschiedete Restoration Law (Renaturierungsgesetz) verpflichtet unter anderem zu 

Maßnahmen zur Wiederherstellung eines guten Zustandes der FFH Schutzgüter in Europaschutzge-

bieten bis 2030.  
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3 Kurzbeschreibung des Europaschutzgebietes   
Das LSG/ESG Seetaler See ist ca. 214,54 ha groß und befindet sich  ungefähr 10 km östlich von 

Tamsweg nahe der Grenze Salzburg-Steiermark. Es liegt zwischen 1.215 und 1.355 m Seehöhe in 

der Gemeinde Seetal. Damit befindet sich das Schutzgebiet im politischen Bezirk Tamsweg 

(Lungau) im Bundesland Salzburg. Im Bereich zwischen Penk und dem Seetaler See befindet eine 

Wasserscheide. 

 

Das Schutzgebiet liegt in einem Ost-West orientierten Seitental von Tamsweg . An den Süd- und 

Nordhängen befinden sich Fichtenwälder und Grünland. Im östlichen Teil des Schutzgebietes liegt 

der Seetaler See. Am Ufer dieses natürlichen Sees kommen großflächige Schwingrasen und Hoch-

moore vor. Im weiteren Umkreis des Sees befinden sich bodensaure Fichtenwälder, Magerweiden 

sowie Hoch- und Übergangsmoore. Im Norden des Sees prägen hauptsächlich landwirtschaftliche 

Nutzflächen (Magerweiden, Fettweiden)  das Untersuchungsgebiet.  

 

Heute liegt d er Seetaler See südlich der Murtal  Straße. In der Region herrscht  kein großer touris-

tischer Druck. Es gibt keine weiteren großen Straßen im UG. Kleinere Straßen sind die Seetal Straße 

im Nordosten und die Dürriegelstraße im Südwesten.   

 

Abbildung 3-1: Übersicht über die Lage des LSG/ESG Seetaler See (rot) und angrenzender Schutzgebiete (dunkelgrün)  ð 
hinterlegt mit der ÖK 50:000. 
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Abbildung 3-2: Überblick auf d ie Schwingrasen des Seetaler Sees, Foto: Felix Faltner  
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4 Methode  

4.1  Datengrundlagen  
Für den Seetaler See liegen viele wichtige Daten und Werke vor, die im Zuge dieses Management-

plans berücksichtigt wurden . 

Informationen zu Nutzungen im Seetaler See wurden durch die Auswertung vorhandener Daten-

grundlagen und Gespräche mit lokalen Bewirtschaftern e rhoben. 

 

Die Ergebnisse des Managementplans beruhen auf: 

 
- eigenen Geländekartierungen zur aktuellen Gebietsnutzung  

- eigenen Geländekartierungen zu den Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 

- eigenen Geländekartierungen zu den Neobiota 

- eigenen Geländekartierungen zu Libellen und Tagfaltern  

- eigenen Geländekartierungen zu wertgebenden Beifunden (Gefäßpflanzen, Heuschrecken, 

Nachtfalter, é) 

- eigenen Erhebungen zu den Entwässerungssystemen 

- eigenen Erhebungen zur aktuellen Nutzung der Offenlandflächen  

 

Zudem wurden folgende vorhandene Datengrundlagen verwendet:  

 
- Aktuelle digitale  Farborthofotos von 2021 

- Digitaler Kataster mit Grundstücksnummern  

- Schutzgebietsgrenze 

- Standarddatenbogen 

- Schutzgebietsverordnung 

- Meliorationskataster, Land Salzburg (Abfrage: 2024)  

- Naturraummanagementvertrag mit der AG (ÖBf) 

- ÖPUL-Daten 

- Daten der Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur  

- Daten der Biotopkartierung Salzburg (SAGIS) 

- Managementplan Seetaler See 2005 
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4.2  Abgrenzung des Bearbeitungs gebiet es 
Das Bearbeitungsgebiet für den vorliegenden Managementplan umfasst das ausgewiesene LSG/ESG 

Seetaler See. Das gesamte Untersuchungsgebiet ist in Abbildung 4-1 dargestellt , insgesamt umfasst 

es eine Fläche von ca. 214,54 ha.  

 

 
Abbildung 4-1: LSG/ESG Seetaler See, Planungsgebiet für den Managementplan. 

4.3  Biotop typen kartierung, FFH -Lebensraumtypen -Kartierung und Nutzungs-
kartierung  

Die Geländeerhebungen zur Erfassung der Biotop-, FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT) und Nutzungs-

typen fanden von 05.06.2023 bis 18.08.2023 statt. Die Kartierung wurde von Felix Faltner  MSc 

(REVITAL) durchgeführt . Jeder Biotoptyp wurde am Orthofoto abgegrenzt und ð soweit möglich ð 

einem FFH-LRT zugewiesen. Als Basis wurden aktuelle Farborthofo tos herangezogen, als Kartie-

rungsmaßstab wurde 1:5.000 gewählt.  

Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte nach der Biotoptype nliste der Biotopkartierung Salzburgs , 

wie sie in den Steckbriefen von NOWOTNY ET AL. (2022) definiert sind. Für jede abgegrenzte Bio-

topfläche erfolgte im Gelände eine kurze (stichwortartige) Charakterisierung im Hinblick auf wert-

gebende (d.h. geschützte und/oder gefährdete) und dominante/ typische Pflanzenarten, ggf. vor-

handene Gefährdungen und Beeinträchti gungen sowie ggf. erforderliche Managementmaßnahmen. 

Für jede abgegrenzte FFH-LRT-Fläche erfolgte zudem eine Bewertung  des Erhaltungsgrads gemäß 

der GEZ-Studie (ELLMAUER 2005). Die Gesamtbewertung der lokalen EHG der FFH-LRT erfolgte 
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ebenso unter Berücksichtigung von ELLMAUER (2005). Im Zuge der Kartierungen wurde der alte MP 

beachtet (vgl. REVITAL/ÖKOTEAM/STIPA 2005).  

Auch vorhandene Infrastrukturen wie Gebäude, Straßen und Leit - und Informationseinrichtungen 

wurden so weit  wie möglich erfasst.  Die FFH-Moosarten Hamatocaulis vernicosus und Buxbaumia 

viridis  wurden durch das Aufsuchen geeigneter Habitate (Totholz und basenreiche Moore) i m Rah-

men der Biotopkartierung nachgesucht. Die Grünlandnutzungen wurden im Zuge der Biotopkartie-

rung vor Ort  und auf der Grundlage der ÖPUL-Daten aus den Jahren 2023 und 2024 ermittelt.   

Im Zuge der Biotoptypenkartierung wurden zudem wurden die im Bundesland Salzburg problema-

tischen Neobiota kartiert und deren Bestände flächig abgegrenzt.  Zudem wurden Bestände der 

Vielblättrigen Lupine ( Lupinus polyphyllus ) erhoben.   

4.4  Kartierung  der  Libellen , Tagfalter  (inkl. Widderchen)  und zoologischer Bei-
funde  

 

Die Erhebungen der Libellen und Tagfalter (inkl. Widderchen) wurden von Simon Legniti MSc (RE-

VITAL) kombiniert und unter geeigneten Witterungsbedingungen (Temperatur bei wolkenlosem 

Himmel mindestens 13°C, bei Wolkenbedeckung von 40-80 % mindestens 17°C, kein bis wenig 

Wind, max. 3 Beaufort) im Zeitraum von Mai bis August 2023 durchgeführt.  

Die Erhebung der Tiergruppen erfolgte konkret an folgenden Tagen:  

 

Å 30. - 31. Mai 2023 

Å 10. - 11. Juli 2023 

Å 21. August 2023 

 

Die angetroffenen Libellen und Tagfalterarten (inkl. Widderchen) wurden auf Artniveau bestimmt 

und wenn mºglich Verhaltensmuster (Paarung, Eiablage, é) aufgenommen. Seltene, gefªhrdete 

oder geschützte Arten wurden punktgenau verortet. Die Bestimmung erfolgte visuell unter Zuhil-

fenahme eines Fernglases, an mittels eines Schmetterlingsnetzes gefangenen Exemplaren und an-

hand aussagekräftiger Fotografien. Eine Erhebung von Larvalstadien fand nicht statt.  

Die Kartierung lag innerhalb der Schutzgebietsgrenzen  und konzentrierte sich schwerpunkt mäßig 

auf hochwertige Tagfalter - und Libellenhabitate  (stehende und fließende Gewässer, Niedermoore, 

Hochmoore, Magerrasen und sonstige extensiv genutzte Offenlandflächen) . 

Arten, welche in der jeweiligen  Roten Liste (RL) als VU (ăgefªhrdetò) oder höher eingestuft sind 

und Arten, welche im Anhang II und/oder IV der FFH-Richtlinie gelistet sind , werden als wertbe-

stimmende Arten eingestuft.  

Im Zuge der zoologischen Erhebungen wurde zudem auf Beifunde anderer Tiergruppen (Säugetiere, 

Amphibien, Reptilien, Vöge l, Spinnen, Käfer, Heuschrecken, é) geachtet. Wertgebende Arten wur-

den dabei punktgenau verortet und bei der Beschreibung des Ist -Zustands berücksichtigt.  

 

4.5  Entwicklung eines Leitbildes sowie von Zielen und Maßnahmen  
Zur Entwicklung von Zielen und Maßnahmen für das Europaschutzgebiet Seetaler See wird als ers-

ter Schritt ein Leitbild erstellt , das verbal in leicht verständlicher Form beschrieben wird . Ein 

Leitbild im Naturschutz ist eine Art raumbezogene Vision für einen angestrebten Zustand der Land-

schaft (GERHARDS 1997). Um eine solche raumbezogene Vision für das vorliegende Gebiet zu ent-

wickeln, wurde dem Ist -Zustand ein Soll-Zustand gegenübergestellt. Dieser Soll-Zustand stellt die 

erwünschte Zielvorstellung dar. In der Regel wird der Soll -Zustand aus der potenziell natürlichen 

Vegetation abgeleitet, das heißt aus der Vegetation, die man hier ohne menschliche Eingriffe er-

warten würde.  
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Aufbauend auf dem Leitbild werden unter spezieller Berücksichtigung der Schutzgebietsverord-

nung und der im Gebiet vorkommenden Schutzgüter (insbes. relevanter  Arten des Anhangs I der 

VS-Richtlinie, relevanter  Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie  und der Lebensraumtypen 

des Anhangs I der FFH-Richtlinie ) gebietsspezifische Ziele abgeleitet : Um Schutzgüter zu erhalten,  

werden Erhaltungsziele und Erhaltungsmaßnahmen definiert. Daneben werden auch noch überge-

ordnete Ziele für das Schutzgebiet definiert.  

Die Maßnahmen werden jeweils in Form von Maßnahmensteckbriefen dargestellt . Hierfür wurden  

die Formatvorlage sowie der Maßnahmenkatalog des Landes Salzburg berücksichtigt (GLÜCK et al. 

2019). Parzellenscharf verortbare Maßnahmen wurden zusätzlich zur textlichen Beschreibung in 

einer Maßnahmenkarte dargestellt , nicht verortbare (allgemeine) Maßnahmen werden nur textlich 

beschrieben.  Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte zu den Maßnahmen werden in Form einer 

Prioritätenreihung dargestellt.  Zudem wurde ein Bewirtschaftungskonzept für das Offenland auf 

Basis der aufgenommenen Daten und der ÖPUL-Datenbankabfrage erstellt. Dabei lag der Fokus vor 

allem auf dem Grünland.  

Auf Basis der Ergebnisse des Ist-Zustandes und der Managementplanung wurde ein praxisnahes und 

kosteneffizientes Monitoring konzept entwickelt , das in den jeweiligen Maßnahmensteckbriefen 

angeführt ist.  

Um den vorhandenen Waldlebensraumtypen auch in Zukunft gerecht zu werden, wird der mit der 

ÖBF AG laufende Naturraummanagementvertrag einer Erfolgskontrolle unterzogen. Bei Bedarf 

werden Vorschläge zur entsprechenden forstlichen Behandlung der Flächen erstellt.  

 

4.6  Prioritätenreihung Maßnahmen  
 

In den Maßnahmensteckbriefen erfolgt auch eine Prioritätenreihung  wie folgt:   

 

¶ Hohe Umsetzungspriorität (hoch)  

¶ Mittlere Umsetzungspriorität (mittel)  

¶ Geringe Umsetzungspriorität (gering)  

 

Hohe Umsetzungspriorität haben alle Maßnahmen, die für die Erhaltung und Verbesserung der 

Schutzgüter nach FFH-Richtlinie maßgeblich sind. Die Prioritätenreihung aller weiterer Maßnah-

men erfolgte unter Berücksichtigung fachlicher Erfordernisse und Realisie rbarkeit der Umsetzung.  
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5 Ergebnisse Ist-Zustand 

5.1  Aktuelle Nutzungen  (Offenland)  
 

Eine großformatige Karte der Nutzungen und der im Gebiet vorhandenen Infrastruktur findet sich 

in den Planbeilagen. Das LSG/ESG Seetaler See und dessen Umfeld unterliegt mehreren Nutzun-

gen, die nachfolgend kurz abgehandelt werden.   

5.1.1  Technische Infrastruktur  

Stromleitungsanlagen: Im UG befinden sich kleinere Stromleitungen , vor allem nördlich der Mur tal 

Straße.  

Straßen und Wege: Das UG wird von der Murtal  Straße im Zentrum von Ost nach West durchzogen. 

Am südlichen Straßenrand befindet sich eine permanente Amphibienleitanlage. Im Osten befindet 

sich die Seetal Straße. Im Südosten zieht sich diese über den Hang empor. In den Wäldern im Süden 

befindet sich die  Dürriegelstraße. Diese wird forstwirtschaftlich genutzt und verzweigt sich in 

kleinere namenlose Wege. 

Gebäude: Im Westen befindet sich an der Mur tal  Straße die Schwarzenbichlkapelle. Die meisten 

Höfe und Wohnhäuser nördlich der Murtal  Straße sind von Grünland umgeben. 

 

Abbildung 5-1: Bauvorhaben zur Amphibiensicherung an der Murtal Straße im Sommer 2023, Foto: Felix Faltner  

5.1.2  Freizeitnutzung en 

Wandern im Sommer: Im Sommer werden Wege und Straßen von Wanderern und Erholungssuchen-

den gelegentlich, aber nicht häufig  frequentiert. Diese befinden sich vor allem im Süden des UG. 

Der Tourismus spielt im UG nur eine untergeordnete Rolle . 
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5.1.3  Jagd 

In den Wäldern um den Seetaler See erfolgt Ansitzjagd. Es befinden sich mehrere Hochsitze in den 

Wäldern und Mooren im Südwesten. Ein Hochsitz befindet sich im Bereich des Dürriegels, e in wei-

terer randlich des Dürriegelmoos. In den Wäldern im Süden befinden sich Wildfütterungen  wie z.B. 

oberhalb des Seetaler Bachs. 

 

5.1.4  Fischerei  

Von 1997-2000 wurde der Seetaler See mit Fischen besetzt. Dazu zählen Elritze, Hecht, Karpfen, 

Saibling, Schleie und sonstige Weißfische (vgl. REVITAL/ÖKOTEAM/STIPA 2005). Der Besatz heut-

zutage dürfte ungefähr diesen Werten entsprechen. Je doch finden Fische im Seetaler See auf 

Grund seiner Dystrophie keinen optimalen Lebensraum.  Am Seetaler See befinden sich zwei kleine 

Ruderboote und kleinere Bootsstege. Sie werden aber nur gelegentlich von Fischern genutzt . 

 

5.1.5  Beweidung  

Das Schutzgebiet wird abschnittsweise mit Kühen , Pferden und Schafen beweidet.  Hier handelt es 

sich vor allem um den Bereich nördlich der Mur tal  Straße und um den Dürriegel.  Im gesamten UG 

verlaufen Stacheldrahtzäune , einige davon sind beschädigt. Eine hohe Dichte an Stacheldrahtzäu-

nen befinden sich in den Waldbereichen nördlich der Mur tal  Straße. Hier findet eine extensive 

Beweidung der Wälder mit Rindern statt .  Im Bereich zwischen Seetaler See und Murtal Straße 

weiden Schafe. Auf den Flächen im Nordosten befinden sich Wildgehege, die mit Rot - oder Dam-

wild besetzt sind. Sie werden von bis zu 3  m hohen Metallzäunen umrandet. Ein weiterer Zaun 

verläuft um das Grünland am Dürriegel. Besonders im Bereich direkt nördlich der Murtal  Straße 

auf Höhe vom Seetaler See sind die Flächen durch eine starke Beweidung geprägt. Daraus resul-

tieren Trittschäden  und zum Teil eine starke Ruderalisierung. Weitere Weideflächen sind  im äu-

ßersten Nordosten des UG zu finden. 

 

 

Abbildung 5-2: Beweidung im nördlichen Bereich des UG durch Rinder, Foto: Felix Faltner  
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5.1.6  Mahd 

Große Bereiche des Grünlands sind gemäht und nachbeweidet. Die intensiveren Flächen werden 

im Juni zum ersten Mal gemäht.  Sie werden teilweise mehr als zweimal pro Jahr gemäht. E xtensiv 

gemähte Wiesen werden im UG erst ab Juli gemäht. Hier finden ein bis zwei Schnitte pro Jahr 

statt. An einige n Flächen findet eine Nachbeweidung statt.  Die größten gemähten Bereiche befin-

den sich nördlich der Murtal Straße, meist in Hanglagen aber a uch in der Talsohle. Auch am 

Ostende des UG finden sich gemähte Bereiche. Der Großteil der Moore wird nicht gemäht.  

 

5.1.6  Entwicklungstendenzen im historischen Vergleich  

Vergleicht man historische Luftbilder mit der aktuellen Landschaft, wird ein deutliche r Wandel 

der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sichtbar (siehe Abbildung 5-3 und Abbildung 5-4).  Seit 

den ältesten  Luftbildaufnahmen (1954) ist im gesamten Gebiet eine deutliche Zunahme  der Wald-

flächen sowie ein genereller Anstieg des Beschirmungsgrades zu beobachten. Daraus lässt sich ein 

Wechsel von einer Waldweidenutzung hin zu einer verstärkten fortwirtschaftlichen Nutzung be-

obachten.  Bereits der Franciszäischer Kataster (1817-1861) belegt eine umfangreiche Beweidung 

der potenziellen Waldflächen in Form von Hutweiden (siehe  Abbildung 5-5).  Beachtlich ist auch 

der hohe Anteil an aufgeforsteten  bzw. wiederbewaldeten  Moorflächen, besonders auffallend ist 

dies im Bereich der Schwarzenbichlkapelle. Sonstige Beeinträchtigungen der Moorflächen sind an-

hand der Orthofotos nicht zu erkennen.  

Im Bereich der südexponierten Wiesen sind im Laufe der Zeit immer größere Parzellen  bewirt-

schaftet worden, damit kam es zu einem Verlust des ehemalig strukturreichen  Nutzungsmusters 

(siehe Abbildung 5-4).  
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Abbildung 5-3: Vergleich eines aktuellen ( 2021) und historischen (1954) Orthofotoausschnittes südwestlich von Schwar-
zenbichl 
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Abbildung 5-4: Vergleich eines aktuellen (2021) und historischen (1954) Orthofotoausschnittes nordöstlich von Schwar-
zenbichl 
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Abbildung 5-5: Auszug aus dem Franciszäischer Kataster (1817-1861)  

5.2  Biotoptypen  
Im Planungsgebiet konnten insgesamt 74 Biotoptypen laut Biotoptypenliste der Biotopkartierung 

Salzburg (NOWOTNY et al. 2022) erfasst werden . Nachfolgend sind in den Tabellen 5-1 und 5-2 die 

im Europaschutzgebiet  und die im Planungsgebiet vorkommenden Biotoptypen aufgelistet. Die Ta-

bellen geben zudem Information über die Gesamtfläche des Vorkommens jedes Biotoptyps, die 

Anzahl von Biotopflächen eines Biotoptyps und den Schutzstatus gemäß Salzburger Naturschutz-

gesetz (§ 24 und § 26). Lage und Ausdehnung der erfassten Biotoptypen sind im beigefügten Plan 

ăPflanzen und deren Lebensräumeò dargestellt. 

Mehr als die Hälfte der Gesamtfläche des Europaschutzgebietes Seetaler Sees wird von bodensau-

ren Fichtenwäldern eingenommen (110,73 ha). Weitere Biotoptypen mit großer Flächenausdeh-

nung sind frische, artenreiche Fettwiesen der Bergstufe  (30,18 ha), frische Fettweiden und Tritt-

rasen der Bergstufe (10,55 ha) und Schwingrasen (8,49 ha). 

Tabelle 5-1: Übersicht über die Biotoptypen im LSG/ESG Seetaler See mit  Angaben zur Flächengröße, Flä-
chenanzahl und Schutzstatus in Salzburg (§24 und §26 Sbg. NSchG).  

Biotoptyp  
Hek-
tar  

Flächen-
anzahl  

Schutz 
Sbg. 

1.3.2.2.1 BT Gestreckter Gebirgsbach 0,22 6 §24 

1.3.2.2.3 BT Pendelnder Gebirgsbach 0,61 4 §24 

1.3.2.2.5 BT Begradigter Gebirgsbach 0,05 1 §24 

1.3.2.2.6 BT Gestauter Gebirgsbach 0,07 3 §24 

1.3.3.3 BT Moorbach 0,13 4 §24 

1.3.3.9 BT Entwässerungsgraben 0,02 1 §24 

1.4.3.1.1 BT Dystropher naturnaher Teich und Weiher der Hochla-

gen 

2,00 7 §24 

1.4.3.3.1 BT Meso- bis eutropher naturnaher Teich und Weiher der 

Hochlagen 

0,10 1 §24 

1.4.4.1 BT Naturnaher Tümpel  0,02 3 §24 

1.4.5.2 BT Versiegelter Teich und Tümpel  0,00 1  



 

25 
 

 

Biotoptyp  
Hek-
tar  

Flächen-
anzahl  

Schutz 
Sbg. 

11.2.2 BT Sand- und Kieshalde 0,08 1  

11.3.1 BT Sport-, Park- und Gartenrasen 0,34 1  

11.5.1.1 BT Unbefestigte Straße 0,81 11  

11.5.1.2 BT Befestigte Straße 4,02 9  

11.5.3.1 BT Befestigte Freifläche  0,09 1  

11.5.3.2 BT Unbefestigte Freifläche  0,19 2  

11.6.1.1 BT Kirche und Kapelle 0,01 1  

11.6.1.10 BT Bauernhof 1,46 12  

11.6.1.12 BT Kleingebäude und Schuppen 0,02 5  

11.6.2.2 BT Masten und Sender 0,01 1  

2.2.2.2.1.1 SUBTYP Süßwasser-Großröhricht an Stillgewässer 0,55 8 §24 

2.2.3.1.1 BT Basenreiches, nährstoffarmes Kleinseggenried 0,21 1 §24 

2.2.3.2.1 BT Basenarmes, nährstoffarmes Kleinseggenried 0,48 6 §24 

2.2.4.1 BT Übergangsmoor 3,89 21 §24 

2.2.4.2 BT Schwingrasen 8,49 5 §24 

2.2.5.1 BT Lebendes Hochmoor 3,12 8 §24 

3.1.2.1.1 SUBTYP Feuchtwiese 0,52 3 §24 

3.1.2.1.2 SUBTYP Nasswiese 0,24 4 §24 

3.1.2.2.1 SUBTYP Feuchtweide 0,31 7 §24 

3.1.2.2.2 SUBTYP Nassweide 0,08 2 §24 

3.1.3.3.1 SUBTYP Feuchte Grünlandbrache nährstoffreicher 

Standorte 

0,12 1 §24 

3.2.1.1.2 BT Frische basenarme Magerwiese der tiefen Lagen 0,86 1 §24 

3.2.1.2.2 BT Frische basenarme Magerwiese der hohen Lagen 0,50 2  

3.2.1.2.4 BT Frische basenarme Magerweide der hohen Lagen 3,71 8  

3.2.2.2.1 BT Frische, artenreiche Fettwiese der Bergstufe (nur 

FFH-LRT 6520) 

30,18 35 - 

3.2.2.2.2 BT Intensivwiese der Bergstufe  0,08 1  

3.2.2.2.3 BT Frische Fettweide und Trittrasen der Bergstufe  10,55 17  

3.2.3.1.2 BT Frische basenarme Grünlandbrache nährstoffarmer 

Standorte der tiefen Lagen  

0,29 1 §24 

3.2.3.2.2 BT Frische Grünlandbrache nährstoffreicher Standorte 

der Bergstufe (nur FFH-LRT 6520) 

0,16 1 - 

5.4.1.1 BT Ruderalflur frischer Standorte mit offener Pionier­ve-

getation  

0,02 1  

5.4.1.1.1 SUBTYP Ruderalflur frischer Standorte mit offener Pio-

niervegetation, typischer Subtyp  

0,11 2  

5.4.1.2 BT Ruderalflur frischer Standorte mit geschlossener Vege-

tation  

0,11 2  

5.4.1.2.1 SUBTYP Ruderalflur frischer Standorte mit geschlossener 

Vegetation, typischer Subtyp  

0,10 1  

5.4.2.2.1 SUBTYP Ruderalflur trockener Standorte mit geschlosse-

ner Vegetation, typischer Subtyp  

0,11 1  

6.1.1.1 BT Pestwurzflur  0,20 1 §24 
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Biotoptyp  
Hek-
tar  

Flächen-
anzahl  

Schutz 
Sbg. 

6.1.1.2 BT Mädesüßflur 0,59 3 §24 

6.1.1.3 BT Doldenblütlerflur  0,22 1 §24 

6.1.1.6 BT Neophytenflur  0,05 2  

6.2.1 BT Grasdominierte Schlagflur 4,39 16  

6.2.2 BT Stauden- und farndominierte Schlagflur  1,02 5  

6.3.1.2 BT Nährstoffarmer trocken -warmer Waldsaum über Silikat  0,57 1 §24 

6.3.2.2 BT Nährstoffarmer frischer bis feuchter Waldsaum über Si-

likat  

0,17 2  

8.1.1.1 BT Strauchhecke 0,05 1 §26 

8.1.1.2 BT Baumhecke 0,97 

 

10 

 

§26 

8.2.1.1 BT Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen  0,41 7 §24 

8.2.1.2 BT Edellaubbaumdominierter Ufergehölzstreifen  0,38 1 §24 

8.3.2 BT Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schluss-

baumarten 

0,29 7 §26 

8.3.3 BT Nadelbaumfeldgehölz aus standortstypischen Schluss-

baumarten 

0,12 5 §26 

8.3.4 BT Feldgehölz aus standortsfremden Baumarten 0,02 3 §26 

8.5.1.1 BT Feuchtgebüsch 0,02 1 §24 

8.7.1.2 SUBTYP Lärchweide 4,04 4 §24 

8.9.1 BT Christbaumkultur  0,05 1  

8.9.3 BT Baumschule 0,06 1  

9.11.1.2.1 SUBTYP Montaner bodensaurer Fichtenwald der Alpen 110,73 52 

 

 

9.13.1.1 BT Fichtenforst  4,24 13  

9.13.1.5 BT Nadelbaummischforst aus einheimischen Baumarten 0,29 2  

9.13.3.1 BT Mischforst aus Laub- und Nadelbäumen 2,55 10  

9.14.1 BT Vorwald 0,86 3  

9.2.2.2 BT Grauerlenauwald 1,26 2 §24 

9.3.1 BT Erlenbruch- und -sumpfwald 0,04 1 §24 

9.4.1 BT Latschenmoorwald 2,33 2 §24 

9.4.2 BT Fichtenmoorwald  1,86 5 §24 

9.4.3 BT Birkenmoorwald 1,06 3 §24 

9.4.4 BT Rotföhrenmoorwald  0,52 3 §24 

9.5.3 BT Grauerlen-Hangwald 0,1 2  

Summe 214,53 384  

 

5.3  FFH-Lebensraumtypen  
Tabelle 5-2 gibt eine Übersicht über die im LSG/ESG Seetaler See vorkommenden FFH-Lebens-

raumtypen (FFH-LRT), deren Gesamtfläche und die Flächenausdehnung bezogen auf den lokalen 

Erhaltungsgrad (EHG) (siehe auch Kapitel 4.3). Aufbauend auf die Kartierungen der FFH-LRT von 

Felix Faltner , im Zuge derer für jede LRT -Fläche eine Einstufung des Erhaltungsgrades und eine 

Gesamtbeurteilung des EHG für jeden FFH-LRT unter Berücksichtigung der Studie von ELLMAUER 
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(2005) durchgeführt wurde, erfolgte  eine Einstufung gemäß den Parametern des Standarddaten-

bogens. Prioritäre Lebensraumtypen sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Für jede Fläche 

mit FFH-LRT Status wurde ein separates Datenblatt erstellt, darin ist der EHG ersichtlich.  

Der Flächenanteil an FFH-LRT im Schutzgebiet beträgt rd. 69 %. Dieser Wert ist als außerordentlich 

hoch einzuschätzen und unterstreicht die naturschutzfachliche Bedeutung des Gebietes. Lage und 

Ausdehnung aller FFH-LRT sind im beigef¿gten Plan ăFFH-Lebensraumtypen inkl. Anhang II und IV 

Artenò dargestellt. 

Tabelle 5-2: Übersicht über die kartierten FFH -Lebensraumtypen im LSG/ESG Seetaler See mit A ngabe der 
lokalen Erhaltungsgrade und des EHG Gesamt: Daten aus den Erhebungen 2023. 

FFH-Lebensraumtyp  Fläche 
Gesamt 

[ha]  

EHG A 
[ha]  

EHG B 
[ha]  

EHG C 
[ha]  

EHG Ge-
samt 

LRT 3150-Natürliche eutrophe Seen mit einer Vege-
tation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 0,10  0,10  B 

LRT 3160ðDystrophe Seen und Teiche 
2,00 2,00   A 

LRT 6230 *-Artenreiche montane Borstgrasrasen 
(und submontan auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden  

3,91 2,21 1,70  A 

LRT 6430-Feuchte Hochstaudenfluren 
1,01 0,85 0,16  A 

LRT 6510-Magere Flachland-Mähwiesen 
0,86 0,86   A 

LRT 6520-Berg-Mähwiesen 
5,00 2,96 2,04  B 

LRT *7110-Lebende Hochmoore 3,12 3,12   A 

LRT 7140-Übergangs- und Schwingrasenmoore 
12,39 12,22 0,17  A 

LRT 7230-Kalkreiche Niedermoore 
0,21  0,21  B 

LRT *91D1-Birken-Moorwald 
1,06 0,94 0,12  A 

LRT *91D2-Rotföhren-Moorwald 
0,52 0,52   A 

LRT *91D3-Bergkiefern-Moorwald 
2,33 2,33   A 

LRT *91D4-Fichten-Moorwald 
1,86 1,57 0,28  A 

LRT *91E0-Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior. 1,54 1,54   A 

LRT 9410-Bodensaure Fichtenwälder 
110,73  102,62 8,11 B 

Kein FFH-LRT 
67,90     

Summe 
214,53     
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Es folgt eine kurze steckbriefartige Beschreibung der im Schutzgebiet vorhandenen FFH -LRT unter 

Angabe der lokalen Erhaltungsgrade, typischer Pflanzenarten sowie ggf. relevanter Beeinträchti-

gungen und Gefährdungen.  
 

5.3.1  LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

Hydrocharitions  

 

 Gesamt 
[ha]  

EHG A 
[ha]  

EHG B 
[ha]  

EHG C 
[ha]  

EHG Gesamt 

2023 0,10 
 

0,10 
 

B 

MP 2005 0,24    B 

*Grün = Verbesserung, Gelb = keine Änderung, Rot = Verschlechterung im Vergleich zum MP 2005 

 

Dieser LRT kommt im Projektgebiet mit einem Flächenausmaß von 0,1 ha vor. Der Lebensraumtyp 

befindet sich vor allem im Wasserkörper im Osten des Sees. Es ist keine scharfe Grenzziehung zum 

benachbarten LRT 3160 möglich. Es besteht kein flächiger Bewuchs mit Laichkraut, sondern ein-

zelne lockere Inseln.  Prägende Arten sind Potamogeton natans und der Neophyt Elodea canaden-

sis. 

Relevante Beeinträchtigungen bzw. Gefährdungen dieses FFH-LRT sind derzeit nicht gegeben.  Die 

Bestände von E. canadensis haben sich im Vergleich zum MP 2005 kaum verändert , deshalb ist am 

Seetaler See mit keiner invasiven Ausbreitung der Art zu rechnen. An zwei Stegen befinden sich 

kleine Boote, ohne dass eine nachhaltige Beeinträchtigung des LRT erkennbar wäre.  Jedoch wurde 

aufgrund des Störzeigers Elodea canadensis der EHG B vergeben. 

 

 
Abbildung 5-6: Blick vom Ostufer auf den Seetaler See, Foto: Felix Faltner  
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5.3.2  LRT 3160 Dystrophe Seen und Teiche  

 

 Gesamt 
[ha]  

EHG A 
[ha]  

EHG B 
[ha]  

EHG C [ha]  EHG Gesamt 

2023 2,00 2,00 
  

A 

MP 

2005 

1,8    A 

*Grün = Verbesserung, Gelb = keine Änderung, Rot = Verschlechterung im Vergleich zum MP 2005 

 

Der Lebensraumtyp befindet sich vor  allem an den Randbereichen der offenen Wasserfläche, an 

der Grenze zu diversen Röhricht en (Schilf, Schachtelhalm, é) im Osten und speziell im Hochmoor 

zwischen See und dem Wald im Süden. Er ist  mitunter auch als schmaler Saum entlang der Ab-

bruchkante des Schwingrasens hin zum offenen Wasser (Mikrohabitat zwischen den Ausläufern von 

Carex lasiocarpa und Menyanthes trifoliata ) ausgeprägt. Es ist keine scharfe Grenzziehung zum 

benachbarten LRT 3150 möglich. Als charakteristische Art ist Sparganium natans zu nennen. Was-

serschlauch-Arten wie Utricularia  vulgaris oder Utricularia minor  konnten im Zuge der Erhebung 

2023 nicht  nachgewiesen werden. Ihre Vorkommen wurden im alten Managementplan erhoben und  

sind mit hoher  Wahrscheinlichkeit  noch vorhanden. Es konnten keine Beeinträchtigungen festge-

stellt  werden, somit zeichnen sich alle Flächen mit einem EHG von A aus. 

 

 
Abbildung 5-7: Westlicher Teil des Seetaler Sees, Foto: Felix Faltner  

  






















































































































































